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In der heutigen Sitzung verlieſt der Vorſitzende zunächſt ein Telegramm

der Voſſiſchen Zeitung an den Gerichtshof nach welchem der
Artikel Nebenregierung nicht vom Geheimen Legationsrat Hellwig ſondern
in der Redaktion des Blattes geſchrieben iſt Aus der Ausſage der
kommiſſariſch vernommenen Schriftſtellerin Freiin von Bülow geht
hervor daß ihr Bruder der Peters Nachfolger am Kilimandſcharo war
ſich ſtets ſehr günſtig über Peters ausgeſprochen hat Der kommiſſariſch
vernommene Rechtsanwalt Scharlach in Hamburg ſagt im Sinne ſeiner
Verteidigungsſchrift für Peters aus und kritiſiert nachdrücklich das Ver
fahren des Disziplinargerichts Der ebenfalls kommiſſariſch vernommene
frühere Gouverneur Freiherr von Soden beſtätigt unter anderem daß
Peters Lage am Kilimandſcharo äußerſt ſchwierig war Ein anderer Mann
wie Peters wäre zurückgeſchreckt und umgekehrt oder er wäre getötet worden
Für die Hinrichtung des Mabruk und der Jagodja hätten die engliſche
Miſſion und Biſchof Smithies als Motiv ſexuellen Verkehr der beiden
miteinander angenommen dieſelbe Annahme hätten auch andere aber
durchaus nicht alle Europäer geäußert

Aus der kommiſſariſchen Ausſage des Abgeordneten von Kardorff
geht hervor daß dieſer die Hinrichtung Mabrucks und der Jagodfa für
gerechtfertigt hält und daß von Wißmann ebenſo geurteilt habe Dr Peters
erllärt er habe ſich entſchloſſen die Urteile des Disziplinargerichts vorzu
legen denn nach dem Ergebnis der Verhandlungen ſei es nicht mehr
zweifelhaft daß dieſe Urteile nicht mehr als echte Rechtsdokumente an
geſehen werden könnten Damals ſeien keine Afrikakenner als Sach
verſtändige vernommen worden der damalige Hauptzeuge Leutnant Bronſart
von Schellendorf gelte heute nicht mehr als glaubwürdig Hierauf werden
die Urteile des Disziplinargerichts verleſen Jm erſten Urteil vom
April 1897 das auf Dienſtentlaſſung erkennt werden die ganzen Vor
gänge am Kilimandſcharo eingehend geſchildert Danach wollte der Neger
Mabruck bei ſeinen Einbrüchen zu den im Vorraum des Stationsgebäudes
ſchlafenden Weibern gelangen Das Gericht nahm an daß bei der Hin
richtung Mabrucks kein förmliches Gericht abgehalten wurde es rügt daß
nur Privatangeſtellte von Dr Peters nämlich Freiherr von Pechmann
und Jahnke zugezogen wurden dagegen nicht auch Leutnant von Bronſart
Perſönliche Gründe und ſexueller Verkehr Mabrucks mit den Stations
weibern haben Dr Peters zu der Hinrichtung beſtimmt Jagodja ſei
mehrfach geprügelt worden doch ſpielten bei ihrer Hinrichtung keine ſexuellen
und perſönliche Gründe mit Dr Peters habe in ſeinem Bericht an den
Gouverneur von Soden beide Hinrichtungen verſchwiegen Das Gericht
verurteilte Dr Peters wegen pflichtwidriger Hinrichtung Mabrucks aus
perſönlichen Motiven und wegen falſcher Berichterſtattung billigt dagegen
die Hinrichtung der Jagodja und tadelt mehrere Aeußerungen Dr Peters
über ſein Verhalten Dr Peters erklärt er habe nicht die Pflicht gehabt
dem Gouverneur über die Hinrichtungen zu berichten Generalleutnant
von Liebert beſtätigt dieſe Auffaſſung

Bei der Verleſung eines Schreibens über den Leutnant Bronſart von
Schellendorf kommt eine Bemerkung vor in der gegen dieſen der Vorwurf
der Perverſität erhoben wird Eugen Wolf bemerkt dazu ein ſolcher
Vorwurf ſei auch einmal gegen Friedrich Krupp erhoben worden General
leutnant von Liebert weigert ſich auf dieſe Bemerkung hin erregt mit
einem Sachverſtändigen der ſo unbegründet den Namen Krupps in die
Verhandlung hineinziehe an ein und demſelben Tiſche zu ſitzen Nach
einer kleinen Pauſe wird das zweite Urteil des Disziplinargerichts verleſen
welches gleichfalls wegen wiederholten Dienſtvergehens auf Dienſtentlaſſung
erkennt Ueber das erſte Urteil hinausgehend wurde Dr Peters auch ver
urteilt wegen ungerechten Vorgehens gegen den Häuptling Malamia wegen
zu harter Beſtrafung von Weibern und wegen Hinrichtung der Jagodja
Noch eingehender als im erſten Urteil wird dargelegt daß Dr Peters den
Mabruck aus perſönlichen Motiven habe hinrichten laſſen Die Straftat
Mabrucks ſei nicht todeswürdig geweſen Die Unternehmung gegen den
Häuptling Malamia habe Dr Peters nur wegen der Zurückholung der
geflohenen Weiber begonnen Dann heißt es in dem Urteil weiter Einen
politiſchen Hintergrund hatte dies Vorgehen nicht Dr Peters hatte nicht
das Recht die militäriſche Macht für ſolche perſönlichen Zwecke zu ver
wenden Die Flucht der Weiber war keine Deſertion ihre harte Beſtrafung
deshalb auch nicht geboten die Auspeitſchung war viel zu grauſam Ueber
die Jagodja war die Kettenhaftsſtrafe zu Unrecht verhängt ihre Hinrichtung
war nicht gerechtfertigt Nach der Verleſung der Urteile trat die Mittags

pauſe ein ln vInfolge der geſtrigen Ausſagen Dr Arends erbot ſich die Witwe des
Kolonialdirektors Kayſer telegraphiſch noch perſönlich zur Ver
handlung zu erſcheinen Außer ihr werden ſür Montag noch eine
Reihe von Zeugen benannt Generalleutnant z D von Liebert
ſchildert als Sachverſtändiger die Zuſtände am Kilimandſcharo im Jahre
1891 Die Niederlage der deutſchen Schutztruppe war ſo ſchlimm daß
man für den Beſitz der ganzen Kolonie Oſtafrika fürchtete Alle Schwarzen
am Kilimandſcharo kannten dieſe Niederlage Dieſe Gegend war ſtets
unſere kriegeriſchſte und zur Zeit wo Peters dort war ganz beſonders
zumal da Peters nur eine kleine Macht bei ſich hatte und als Zivil
beamter unter Konſlikten mit den Militärs litt Man ſchickte Peters in
eine nahezu hilfloſe Lage Liebert ſchildert dann die dortigen
Neger als materiell und ohne Milde ſtets geneigt zum Lügen und
Stehlen Die Neger ſelbſt legten auf Menſchenleben kein Gewicht
Tod Hängen Hinrichten hätten in ihren Augen eine ganz andere
Bedeutung als bei uns Auch die dort lebenden Europäer nehmen andere
Anſchauungen darüber an Er Liebert ſelbſt ſei ſtets zur Milde geneigt
geweſen habe aber als Gouverneur erfahren daß dieſe ſich gegen I der
geübt bitter räche Vielleicht lönne man an der Küſte milde ſein aber
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nur mit Härte durchkommt er mußte dieſer ſeiner Ueberzeugung folgen
und hatte deshalb Erfolg Liebert kritiſiert ſodann die beiden Disziplinar
urteile die er als Juſtizmord bezeichnet Das Disziplinargericht habe alle
Afrikakenner ferngehalten nach ſeiner Klügelei müßten wohl die meiſten
Afrikaner wegen falſcher Berichterſtattung belangt werden Ganz irrig ſei
auch die Anſicht daß Auspeitſchen unmenſchlich ſei dies ſei vielmehr
lediglich die landesübliche Strafe Das Entweichen der Weiber ſei in
Afrika ſtets das erſte Zeichen eines bevorſtehenden Aufſtandes Peters
mußte deshalb ſtrenge vorgehen Libert ſchließt Jch gehöre
nicht zur Peters Clique ich bin noch niemals öffentlich für
Peters eingetreten aber ich werde ihm ſeine große nationale Tat
niemals vergeſſen Kunſtmaler Freiherr von Pechmann ſchließt ſich
als Sachverſtändiger dem Generalleutnant z D von Liebert vollkommen
an Sachverſtändiger Eugen Wolf glaubt Peters wäre mit Milde auch
durchgekommen Er greift allerlei Einzelheiten aus dem Leben Peters an
ſtellt Wißmann hoch über Peters und bekundet Wißmann habe Peters
Vorgehen am Kilimandſcharo als ſchmachvoll bezeichnet Wolf wird vom
Vorſitzenden einige Male erſucht bei der Prozeßſache zu bleiben Der
Sachverſtändige Oberſtabsarzt a D Becker ſchildert die Unruhen am
Kilimandſcharo vor und nach Peters dortigem Aufenthalt Das Gericht
welches die beiden Hinrichtungen beſchloß ſei nicht nur ein ſogenanntes
ſondern ein tatſächliches Gericht geweſen das in Afrika gar nicht anders
gebildet werden konnte Die Todesſtraſe für Diebſtahl ſei hart aber unter
gewiſſen Umſtänden notwendig dasſelbe gelte von der Todesſtrafe für
Flucht Wenn die Jagodja konſpiriert habe ſei ihre Hinrichtung not
wendig geweſen

Rat Martin bekundete als Sachverſtändiger wenn bei den Hinrichtungen
die von Peters angegebenen Gründe tatſächlich vorgelegen hätten wären
ſie gerecht geweſen ſonſt nicht Pater Acker als Sachverſtändiger bemerkt
Liebert habe nur die ſchlechten Seiten der Schwarzen hervorgehoben ihre
guten Seiten z B ihre große Gutmütigkeit dagegen vergeſſen Bei der
Behandlung der Schwarzen müſſe Strenge mit Gerechtigkeit und Güte ge
paart ſein Ein Europäer im Jnnern Afrikas müſſe zwar oft anders
handeln wie in Europa die angebotenen Mädchen hätte Peters aber gut
ablehnen können Die Schwarzen wollten Anſtand Sitte Gerechtigkeit
von uns lernen nicht wir afrikaniſche Sitten annehmen Diebſtahl Ein
bruch Flucht ſeien kein Grund zur Todesſtrafe beide Hinrichtungen daher
ungerechtfertigt Prügelſtrafe müſſe ſein aber nicht bis das Blut komme
Das Diszipltnarurteil müſſe er billigen Generalleutnant z D v Liebert
bemerkt Pater Acker urteile nach ſeinem Leben an der Küſte im Jnnern
ſei es in gefährlichen Zeiten oft anders dort müſſe man oſt zuerſt die
Macht zeigen Jn politiſchen Fragen gehe manchmal Macht vor Recht
Pater Acker entgegnet auch die Paters im Jnnern urteilen ſo wie er
Damit iſt die Vernehmung der Sachverſtändigen beendet die Weiter
verhandlung wird auf Montag vertagt

Kleine Chronik
Perlin 28 Juni Drei Frauen aus dem Fenſter geſtürzt

Um ihrem Leben ein Ende zu machen haben ſich zwei Frauen ans dem
Fenſter geſtürzt und eine dritte iſt in einem Schwindelanfall aus ihrer
vier Treppen hoch belegenen Wohnung auf die Straße gefallen Das erſte
traurige Ereignis geſchah in Halenſee Hier ſprang die 21 jährige Frau
des Kuuſtmalers G aus ihrer im dritten Stockwerk befindlichen Wohnung
Die junge Frau hatte nach der Geburt ihres erſten Kindes eine ſchwere
Operation durchgemacht von der ſie faſt völlig geheilt war Jn einem
plötzlichen Anfall von geiſtiger Umnachtung erhob ſich die Unglückliche aus
ihrem Bett eilte zum Fenſter und ſtürzte ſich auf die Straße Das alles
war das Werk eines Momentes Ohne das Bewußtſein wiedererlangt zu
haben ſtarb die junge Fran nach wenigen Skunden in den Armen ihres
Gatten Auf geiſtige Störung iſt auch der zweite Fall zurück
zuführen der ſich heute vormittag in einem Hauſe der Tilſiter Straße
ereignete Herr der Mitinhaber einer daſelbſt im dritten Stockwerk
belegenen Kunſtdrechslerei befand ſich in den Geſchäftsräumen ſeines
Nachbars als dort ſeine Frau mit der Mitteilung erſchien er Herr
möge ſchnell nach dem Kontor kommen wo er telephoniſch verlangt werde
Herr D folgte ſeiner ihm vorausgeeilten Frau in das Kontor Hier
ſtürmte jedoch Frau D an das Fenſter und ehe der Gatte es zu ver
hindern vermochte war ſie hinab auf den Hof geſprungen Schwer verletzt
wurde die Unglückliche nach einer Klinik geſchafft Frau eine in der
Mitte der dreißiger Jahre ſtehende Dame litt ſeit längerer Zeit an
Ueberreizung der Nerven Der Schauplatz des dritten Vorſalls iſt
Schöneberg Hier ſtürzte im Hauſe Vorbergſtraße 13 die Gattin des
Druckereidirektors M von dem Balton ihrer vier Treppen hoch belegenen
Wohnung auf die Straße Sie hatte über das Geländer gelehnt einen
Teppich ausbürſten wollen als ſie von einem Schwindel befallen das
Gleichgewicht verlor und auf die Straße ſtürzte Jn hoffnungsloſem
Zuſtande wurde ſie in eine benachbarte Klinik gebracht

Berlin 28 Juni Depotunterſchlagungen Der Jnhaber
des Bank und Wechſelgeſchäfts Karl Kilz hat wie heute an der Börſe
verlautete Depotunterſchlagungen in Höhe von 500000 Mk be
gangen Angeblich handelt es ſich meiſt um Kirchengelder Der Geſchäfts
inhaber hat ſich ſelbſt der Polizei geſtellt und iſt verhaftet worden Di
Börſe iſt von dem Vorfall nicht berührt

Breslau 28 Juni Ein Geſtändnis des Mörders
Liberka Der wegen zweifachen Mordes zum Tode verurteilte Roß
ſchlächter Liberka in Beuthen hat den Blättern zufolge dem Unter
juchungsrichter geſtanden v g8 ihren zwei weitere Morde im
Böhmiſchen begangen zu haben Die Unterſuchung iſt eingeleitet Da
nach den Ermütlungen vor ſechs Jahren im Grenzgebiet mehrere un
entdeckte Mordtaten begangen worden ſind ſo erſcheint die Angabe Liberkas
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Peters im Innern konnte es nicht Er war der Ueberzeugung daß man
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Marienburg 28 Juni Verhaftung wegen Unter
ſchlag un Der perſönlich haftende Geſellſchafter der Marienburger
Privatbank über die heute vormittag Konkurs eröffnet wurde Direktor
Wölpki wurde nachdem er ſich dem Unterſuchungsrichter geſtellt hatte
wegen Unterſchlagung von 300000 Mk ſeit 1888 verhaftet
Der Zuſammenbruch der Bank deren Konkurs angemeldet iſt kommt
vollſtändig überraſchend

Hannvver 28 Juni 1907 Exploſion von Feuerwerks
körpern Geſtern nachmittag 4 Uhr ereignete ſich in den Räumen
des Zigarrenhändlers und Feuerwerkers Gliesmann in der Marien
ſtraße eine Pulverexploſion G ſoll mit dem Einpacken von Feuerwerks
körpern beſchäſtigt geweſen ſein als das Unglück ſich ereignete Die Wand
des Zimmers nach dem Treppenhauſe zu wurde eingedrückt die Decke er
hielt ein großes Loch und die Fenſter aus ſämtlichen Stockwerken wurden auf

den Hof geſchleudert Jn den umliegenden Häuſern der Marienſtraße
blieb kaum ein Fenſter heil Als gleich darauf eine mächtige Feuerſäule
und Pulverqualm dem Zimmer entquollen bemächtigte ſich der Anwohner
eine förmliche Panik Glücklicherweiſe nahm der Brand keine große Aus
dehnung an Bald ſah man Gliesmann mit ſeinen ſechs Arbeiterinnen
und zwei Arbeitern aus dem Hauſe kommen Während die Arbeiterinnen
unverletzt geblieben waren hatte der eine Arbeiter ſchwere Brandwunden
erlitten er mußte ins Krankenhaus geſchafft werden Auch Gliesmann
ſelbſt hatte Verletzungen davongetragen

Hanau 28 Juni Aus dem Zuge geſtürzt Auf der Strecke
Hanau Offenbach ſtürzte der Zugſchaffner eines Perſonenzuges ab und
wurde von einem aus der anderen Richtung kommenden Schnellzug
zermalmt

Pegnitz Oberfranken 28 Juni Untat gegen Schulmädchen
Jn einem nahen Walde wurden drei Schulmädchen beim Beeren
ſuchen von einem Unbekannten überfallen Ein zehnjähriges Mädchen
würde durch Beilhiebe getötet während die beiden anderen blutüberſtrömt

J T d rflüchteten Dem Täter iſt man auf der Spur
Karlsbad 28 Juni Verhaftung eines Ehepaares Hier

verhaftet wurde ein Ehepaar aus Berlin und zwar in dem Augenbtick
als der Mann im Begriff war eine eiſerne Kaſſete in die Eger zu werfen
Bei der polizeilichen Vernehmung leg ſich das Paar zunächſt einen
falſchen Namen bei und behauptete aus Magdeburg gebürtig zu ſein
Es konnte jedoch bald feſtgeſtellt werden daß die Verhafteten mit dem
Hochſtaplerehepaar Werner identiſch ſind das eine Reihe von Schwinde

1 ghlroirhber 5 4 Dertich land veoerrrht u aleien in zahlreichen Städten Deutſchlands verübt und auch an einem

t P uaneinübrien r Fiuhbruhbas akürzlich in Berlin ausgeführten großen Einbruchsdiebſtahl beteiligt ge
wefen iſt

e n re t tParis 28 Juni Ein Selbſtmord in der Pariſer Ge
ſellſchaft erregt große Teilnahme Jn einem Hotelzimmer zu Fon
tainebleau nahm die 2 jährige ruſſiſche Baronin Lubow von Stein
beil eine gleich ihrer Schweſter der Prinzeſſin Galitzyn gefeierte Schön
heit der Pariſer Geſellſchaft Sublimat und verſtarb nach kurzer Zeit
Die Baronin war trübſinnig ſeitdem auf Antrag ihres Gatten

Petersburg ihr einziges KindAndreas Somailow eines Gardeoffiziers ir
durch Gerichtsbeſchluß entzogen w

Paris 28 Juni Feuers ſt SchiffsuntergangEine heftige Feuersbrunſt hat geſtern eine Fabrik bei St Etienne voll
ſtändig zerſtört Als der Eigentümer der Fabrik die Gebäude in hellen
Flammen ſtehen ſah überkam ihn eine derartige Erregung daß er tot zu
Boden ſtürzte Der Materialſchaden wird auf mehr als 1 Million Franken
veranſchlagt Aus Dünkirchen wird gemeldet daß das Fahrzeug Violette
de Gravelines mit Mann und Maus an der Küſte von Jsland
verloren gegangen ſei An Bord befanden ſich der Kapitän und
18 Matrvoſen

Paris 28 Juni Von einer weitverzweigten Brand
ſtifterbande haben die Gerichtsbehörden von Chalons jur Marne alle
Mitglieder feſtgenommen Die Bande hatte vor einigen Wochen in der
Umgebung von Chalons namentlich in den Gemeinden Cresnes und Moivre
Häuſer und Gehöſte eingeäſchert Die Brandſtifter ſtanden mit einem
Bauunternehmer in Verbindung der durch die Brände Geſchäſte
zu machen ſuchte und hatten es außerdem noch auf die Ausbeutung von
Verſicherungs Geſellſchaften abgeſehen

Radom 28 Juni Eine ganze Familie aus Rache ver
brannt An der ruſſiſchen Grenze hat ſich folgende grauſige Kataſtrophe
zugetragen Jm Dorfe Mechnikow bei Radom geriet die Frau des
Bauern Stellko mit ihrem Manne in einen heftigen Streit Hierbei
züchtigte Stellko ſeine Frau mit einem Pferderiemen Aus Rache verließ
die Frau nachts heimlich das Haus in dem ihr Mann ihre vier Kinder
ein Knecht und eine Magd ſchliefen und zündete es an Das Haus
brannte nieder und die in ihm ſchlaſenden Perſonen kamen ſämtlich in
den Flammen um Die Frau wurde verhaftet

London 28 Juni Ein Vermögen mit der Feder ver
dient Diesmal hanndelt es ſich nicht um einen erfolgreichen Schrift
ſteller der ſich mit der Feder ein Vermögen verdient hat obgleich bei den
heutigen ſchlechten Zeiten ein ſolcher Fall immerhin bemerkenswert wäre
Es handelt ſich diesmal um den Stahlfederfabrikanten Thomas Perry
deſſen Tochter Miß Helen Perry die Summe von drei Millionen Mark
für wohltätige Zwecke vermachte Das Vermögen das die Perrys mit der
Stahlfederfabrikation erworben haben wird auf etwa ö l Millionen
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Bekanntmachung
Anläßlich des Quartalswechſels und Umzugstermins werden die nach

ſtehenden weſenilichſten Beſtimmungen der PolizeiVerordnung betreffend
das Meldeweſen vom 15 Auguſt 1898 zur Nachachtung in Erinnerung
gebracht

S 1 Gegenſtand der Meldnng
Zu melden iſt 1 Jeder Zuzug von außerhalb nach dem Stadtbezirk

Halle gleichviel ob derſelbe zum Zwecke der Wohnſitznahme oder behufs
dauernden oder vorübergehenden Aufenthalts z B zum Beſuch oder zur
Benutzung einer Heilanſtalt erfolgt

2 jeder Fortzug nach außerhalb
3 jeder Umzug innerhalb des Stadtbezirks Wohnungsveränderung

und zwar auch dann wenn der Zu oder Umziehende die Wohnung be
reits wieder innerhalb der wöchentlichen Meldefriſt des S 3 wechſelt

s 2 Bezeichnung des Meldepflichtigen
Melden verpflichtet iſt

der Grundftücksbeſitzer hinſichtlich ſeiner ſelbſt und derjenigen Per
ſonen welchen er auf ſeinem Grundſtücke Räume zum Wohnen vermietet
oder ſonſt überlaſſen hat einſchließlich der mit dem Familienhaupt zu
gleich zu ader abziehenden Ehefrau und Kinder

2 der Jnhaber einer Wohnung hinſichtlich derjenigen Perſonen
welchen er neben den bereits nach Nr 1 Gemeldeten in ſeiner Wohnung
Obdach Wohnung Nachtquartier gewährt alſo namentlich hinſichtlich
ſeiner ſonſtigen Familienangehörigen Dienſtboten Geſellen Lehrburſchen
Schlafleute Aftermieter und der ſich bei ihm zum Beſuch aufhaltenden

Perſonen

S 3 Ort und Zeit der Meldung
Die Meldung muß erfolgen ſowohl bei der Meldeſtelle desfenigen

Polizeireviers in welchem die nenbezogene Wohnung liegt Anmeldung
als auch bei der Meldeſtelle desjenigen Reviers in welchem die aufge
gebene Wohnung liegt Abmeldung

Dieſelbe muß binnen einer Woche nach dem Eintritt des Zuzuges
des Abzuges oder der Wohnungsveränderung und zwar während der
Bureauſtunden der Reviermeldeämter vormittags von 1 Uhr erſtattet
werden Für die Berechnung der Friſt von einer Woche iſt die Vorſchrift
bes S 43 der Strafprozeßordnung maßgebend es endigt alſo die gedachte
Friſt mit Ablauf desjenigen Tages der nächſten Woche der durch ſeine
Benennung dem Tag entſpricht an welchem die Friſt begonnen hat wenn
aber das Ende der Friſt auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag
fällt mit Ablauf des nächſtfolgenden Werktages

s 4 Form und Jnhalt der Meldung
Alle An und Abmeldungen müſſen mittels dreier gleichlautender

Eremplare in leſerlicher Schrift unter Benutzung der vorgeſchriebenen ge
bruckten Formulare ſowie unter vollſtändiger und deutlicher Ausfüllung
fämtlicher Rubriken derſelben erſtattet werden und zwar die Anmeldungen
nach Formular A auf weißem Papier und die Abmeldungen nach For
mular B auf grünem Papier

Jede zu meldende Perſon muß auf einem beſonderen Blatte gemeldet
werden Nur bei Meldungen welche ſich auf ein Familienhaupt beziehen
können die Ehefrau und Kinder desſelben auf ein und demſelben Blatte

eldet werden
Meldungen welche den vorſtehenden Beſtimmungen nicht voll ent

jprechen gelten als nicht erſtattet
Zwei Exemplare der Meldung verbleiben im Meldeamt das dritte

dagegen wird mit dem Tagesſtempel verſehen zurückgegeben und iſt von
dem Meldepflichtigen 3 Monate lang als Belag für die ſtattgefundene
Meldung aufzubewahren

Z 5 Beſondere Vorſchriften für Zu und Abzüge
Jede von auswärts zuziehende Perſon iſt verpflichtet auf Ladung des

Gorſtandes desjenigen Polizeireviers iu welchem dieſelbe Wohnung ge
nommen oder Unterkommen gefunden hat fich perſönlich zu geſtellen und
unter Vorlegung des Abmeldeſcheins des letzten Aufenthaltsortes die weiter

e r nft über ſeine und feiner Angehörigen perſönlichen Ver
e zu geben

Wer dagegen zum Zwecke des Umzugs ſeinen gewöhnlichen Aufenthalts
vrt hier aufgeben will iſt unbeſchadet der in den vorigen Paragraphen
beſtimmten Meldepflicht perſönlich verbunden vor ſeinem Abzuge bei
der Meldeſtelle desjenigen Polizei Reviers innerhalb deſſen ſeine letzte
Wohnung belegen iſt eine der Vorſchrift des S 4 entſprechende Abmeldung
porzulegen welche ihm abgeſtempelt zurückgegeben wird und zur Legitimation
hei der Behörde ſeines neuen Wohnortes zu dienen hat

9 Strafseſtimmnng
Uebertretungen dieſer Verordnung werden mit Geldſtrafe bis zu

30 Mark im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft geahndet
Wenn jedoch der Meldende in der Meldung oder derjenige deſſen Perſon
vder Angehörige die Meldung betrifft dem Meldenden gegenüber
wiffentlich unrichtige Angaben gemacht S 8 hat tritt Geldſtrafe nicht
unter 10 Mark ein

Halle a den 26 Juni 1907 Die Volizei Verwaltung

Polizei Verordnung
betreffend das Droſchken Fuhrweſen

in Halle a S
Auf Grund der 88 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine

candesverwaltung vom 30 Juli 1883 Geſetz Sammlung S 195 der
gs 5 6 und 15 des Geſetzes über die PolizeiVerwaltung vom 11 März 1850
Geſetz Sammlung S 256 und der 88 37 und 76 der Reichsgewerbe

Ordnung wird hierdurch mit Zuſtimmung des Magiſtrats für den Stadt
Bezirk Halle a S folgendes verordnet

s 1A Erlaubnis zum Droſchkenfuhrgewerbe

1 Erlaubniserteilung Wer auf auf öffentlichen Straßen und
Plätzen Droſchken zu jedermanns Gebrauch gegen Entgelt in Betrieb ſetzen
will bedarf hierzu einer von der PolizeiVerwaltung zu erteilenden Er
laubnis in welcher die Anzahl und die Nummern der zu ſtellenden
Droſchken aufzuführen ſind

Die Droſchkenerlaubnis kann verweigert werden wenn
a durch ihre Erteilung eine über bas Bedürfnis hinausgehende Ver

mehrung der Droſchken eintreten würde
der Nachſuchende unzuverläſſig oder nicht unbeſcholten oder nicht im
Beſitze der zum nachhaltigen ordnungsmäßigen Betriebe des Ge
werbes erforderlichen Mittel und eines den Anforderungen ent
ſprechenden Fahrzeuges iſt

2 Erlaubnisentziehnng
entzogen werden wenn er

a die Unbeſcholtenheit oder Zuverläſſigkeit nicht mehr beſitzt die bei
Erteilung der Erlaubnis vorausgeſetzt wurde

v die zum nachhaltigen ordnungsmäßigen Betriebe des Gewerbes als
Droſchkenunternehmer erforderlichen Geldmittel nicht mehr nach
weiſen kann

Die Erlaubnis kann dem Unternehmer

8 2
B Pflichten der Anternehmer

1 Wohnung und Betriebsräume der Unternehmer Der
Anternehmer iſt verpflichtet von jeder Veränderung ſeiner Wohnung oder
der Räumlichkeiten in denen ſeine Droſchken und Pferde ſtehen der
Polizeibehörde binnen 24 Stunden Anzeige zu machen Der Ort wo
dieſe Betriebsmittel untergebracht werden muß im Gebiete der Halleſchen
Polizeibehörde liegen

2 Verwendung von Kutſchern Zum Fahren von Droſchken
dürfen nur ſolche Kutſcher verwendet werden welche mit dem zur Führung
einer Droſchke berechtigenden Fahrſchein verjehen ſind Ueber die in Dienſt
genommenen Kutſcher iſt ein Verzeichnis in der von der Polizeibehörde
vorgeſchriebenen Form Anlage I zu führen aus welchem Name und
Wohnung des Kutſchers ſowie ferner erſehen werden kann welche Droſchke
ein Kutſcher zu jeder Zeit gefahren hat Das Verzeichnis muß dem
revidierenden Polizeibeamten auf Verlangen zu jeder Zeit auf Erfordern
auch in den Dienſträumen vorgelegt und zu dieſem Zwecke nach erfolgtem
Abſchluſſe mindeſtens ein Jahr aufbewahrt werden Wenn der Unter
nehmer die Führung einer Droſchke ſelbſt übernimmt ſo finden die in
dieſer Droſchkenordnung für die Kutſcher feſtgeſetzten Beſtimmungen auf
ihn entſprechende Anwendung

3 Jnſtandhaltung der Betriebsmittel Der Unternehmer iſt
für die vorſchriftsmäßige und gute Beſchaffenheit Ausrüſtung und IJnſtand

haltung der Betriebsmittel Droſchken Pferde und Geſchirre verantwortlich

Er hat allen hierauf bezüglichen polizeilichen Anordnungen unbedingt
Folge zu leiſten

4 Polizeiliche Vorladungen Der Unternehmer iſt verpflichtet
auf Verlangen der Polizeibehörde ſeine Droſchken den mit der Ueber
wachung des öffentlichen Fuhrweſens betrauten Polizeibeamten an einem
vorher beſtimmten Orte zur feſtgeſetzten Zeit vorzuführen den an ihn er
gangenen polizeilichen Vorladungen oder ſonſtigen Aufforderungen pünktlich
nachzukommen und die an ſein Fahrperſonal gerichteten Vorladungen
demſelben ſofort beim Einrücken in die Droſchkenanſtalt einzuhändigen

5 Ausführung von Droſchkenbeſtellungen Jſt in dem Hauſe
des Unternehmers oder ſonſt an einem von ihm zur Entgegennahme von
Beſtellungen bezeichneten Orte eine Droſchke beſtellt und der Auftrag an
genommen worden ſo iſt er verpflichtet dafür zu ſorgen daß die Droſchke
zu der von dem Beſteller beſtimmten Zeit pünktlich am vereinbarten Orte
eintrifft ein höheres als das taxmäßige Fahrgeld darf er nicht beanſpruchen

C Betriebsmittel
8 3

Droſchkenarten
Es werden nur mit Fahrpreisanzefgern Taxametern verſehene Droſchken

zugelaſſen
8 4

Zulaſſung von Droſchken
Die Zulaſſung der in Betrieb zu ſetzenden Droſchle iſt davon ab

hängig daß
a ſie den Beſtimmungen der S 5 und 6 entſpricht
b ein Bedürfnis zur Vermehrung der bereits im öffentlichen Fahr

dienſt verwendeten Droſchken von der Polizeibehörde anerkannt wird

8 5
Allgemeine Beſchaffenheit der Droſchken

1 Aeußere Ausſtattung Zu dem im 8 1 genannten Betriebe
werden Landauer Coupés ſowie halbverdeckte Wagen zugelaſſen Dieſe
Fuhrwerke müſſen von gefälliger Form dauerhaft und bequem gebaut
ſauber lackiert anſtändig ausgeſchlagen und gut gepolſtert ſein Sie müſſen
ferner in Patentachſen gehen auf Federn ruhen oder in ſolchen hängen
mit feſtſtehenden Tritten einer kräftig wirkenden Bremsvorrichtung ſowie
mit einer die Verſtändigung zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher ermöglichenden
Vorrichtung verſehen auch auf dem Fußboden im Winterhalbjahr mit
einem ſauberen Teppich oder einer reinen Strohmatte im Sommerhalbjahr
mit einer abwaſchbaren Decke belegt ſein Landauer und Coupés ſind
mit einem Verdeck zu verſehen welches gutſchließende ſtets vollſtändig
verglaſte Vorder und Seitenfenſter hat die halbverdeckten Wagen müſſen
zum Schutz des Fahrgaſtes hinreichend hohes Schoßleder ſowie ſichere
Seitenlehnen beſitzen Die Räder der Droſchken müſſen mit Kotflügeln
verſehen ſein

Die äußere Lackierung der Wagenkaſten und Geſtelle iſt dunkelblau
mit rot abgeſetzten Linien auszuführen

Die Laternen ſind auf der Breitſeite mit Scheiben von weißem Milch
glas von 14 em lichter Höhe und 13 em lichter Breite zu verſehen welche
die der Droſchke zugeteilte Nummer S em hoch in ſchwarzer Farbe ein
gebrannt oder von der Jnnenſeite aufgemalt tragen

Die Droſchken dürfen nur in ſauberem Zuſtande ausgefahren werden
2 Jnnere Ausſtattung Zum Wagenausſchlag und Polſterbezug

ſind nur blaues Tuch dunkelbrauner oder dunkelroter Plüſch und ſchwarzes
Leder zuläſſig Die Verwendung von leinenen Ueberzügen oder Schutz
decken irgend welcher Art iſt nicht geſtattet Droſchken welche den vor
ſtehenden Anforderungen nicht entſprechen ſind durch die Polizei Beamten
ohne weiteres von den Straßen und Plätzen zu entfernen

s 6
Sonſtige Ausſtattung der Droſchken

1 Fahrpreisanzeiger Die Droſchken ſind auszuſtatten mit einem
ſelbſtiätigen von der Poltzeibehörde genehmigten Fahrpreisanzeiger Taxa
meter einer aus Eiſenblech gefertigten roten Fahne welche in Verbindung
mit dem Fahrpreisanzeiger ſteht und auf beiden Seiten die Aufſchrift
frei in weißen Buchſtaben trägt ſowie einer zur Beleuchtung des Fahr

preisanzeigers dienenden Laterne mit grünen Seitenſcheiben und einer
weißen Vorderſcheibe

2 Numerierung An jeder Droſchke muß die ihr zugeteilte
Nummer an der Rückwandtafel des Wagenkaſtens und zu beiden Seiten
an der Bockſitztafel auf weißen Feldern in ſchwarzer Oelfarbe in einer
Höhe von wenigſtens 8 em angeſchrieben ſein Anlage II

Z Mitzuführende Gegenſtände Jm Jnnern jeder Droſchke
muß ein in ordnungsmäßigem leſerlichem Zuſtande befindliches Exemplar
der Taxe vorhanden ſein Ferner hat der Kutſcher wenigſtens 6 Druck
formulare für Beſchwerden nach dem von der PolizeiVerwaltung ange
gebenen Muſter Anlage III ſtets bei ſich zu führen Die Taxe iſt in
einer an der Rückwand der Droſchke befindlichen Taſche in der Weiſe unter
zubringen daß aus dieſer die in ſchwarz gedruckte Aufſchrift Taxe ſicht
bar hervorragt Endlich müſſen bei jeder Droſchke eine Blechmarke mit
der Droſchkennummer ſowie 6 Beſtellzettel und 6 Beſtellgegenmarken nach
den polizeilich vorgeſchriebenen Muſtern verwahrt werden Jn den halb
verdeckten Wagen iſt eine gut erhaltene ſaubere Reiſedecke für die Fahr
gäſte mitzuführen

s 7
Prüfungsſtempel Droſchkennummer

1 Prüfungsſtempel Die Droſchken ſind der Poltzeibehörde zur
Prüfung vorzuführen und werden nach der Zulaſſung mit einem Prüfungs
ſtempel an dem Wagenkaſten verſehen

2 Droſchkennummer Für jede zugelaſſene Droſchke wird dem
Unternehmer von der Polizeibehörde eine Nummer erteilt welche nach den
Vorſchriften der S8 5 und 6 an der Droſchke anzubringen iſt Die erteilte
Nummer gilt als verfallen und kann von der Polizeibehörde eingezogen
werden wenn eine Droſchke länger als 14 Tage ohne Genehmigung nicht
im Betriebe oder wenn ſie verpfändet oder ſonſt aus dem Beſitze des
Konzeſſionars gekommen iſt

3 Veränderung des Prüfungsſtempels und der Droſchken
nummer Der Prüfungsſtempel ſowie die einer Droſchke erteilte und
den Vorſchriften dieſer Verordnung entſprechend angebrachte Nummer
dürfen ohne beſondere Genehmigung der Polizeibehörde weder entfernt noch
verdeckt werden Namentlich iſt die willkürliche Uebertragung der Nummer
einer Droſchke auf eine andere verboten

8 8
Beſchaffenheit der Pferde und Geſchirre

Die Droſchken können ein und zweiſpännig gefahren werden
Die Pferde müſſen für den öffentlichen Fuhrbetrieb vollkommen

tauglich ſein und dürfen erſt dann zur Beſpannung einer Droſchke verwendet
werden wenn ſie dem Gewerbe Polizei Kommiſſariat vorgeſtellt und vom
Stadttierarzt für tauglich zum öffentlichen Fahrdienſt befunden worden
ſind Als untauglich gelten insbeſondere Pferde welche mit Schäden be
haftet ſind Anſtoß erregendes Aeußere beſitzen unkräftig lahm abgetrieben
oder in ſchlechtem Futterzuſtande ſind oder ſteife Vorderbeine haben

Die Geſchirre müſſen aus Leder gearbeitet ſein gut paſſen dauer
haft und von gefälligem Ausſehen unbeſchädigt ſtets ſauber und in gutem
Zuſtande erhalten ſein

Es ſind nur Sielen oder ſogenannte engliſche Geſchirre von beſter Be
ſchaffenheit nicht Spitzkumte zuläſſig Zum Zudecken der Pferde auf den
Halteplätzen oder ſonſt beim Halten dürfen nur reinliche nicht zerriſſene
oder auffällig geflickte Decken benutzt werden

S 9
Außerbetriebſtellung von Fuhrwerken

1 Außerbetriebftellung im Wege des Zwanges Droſchken
deren Beſchaffenheit den Vorſchriften der 88 5 und 6 nicht genügt werden
polizeilich unter Entfernung des Prüfungsſtempels außer Betrieb geſtellt
und zwar entweder für immer oder auf Zeit Wenn der Fahrpreisanzeiger
Störungen aufweiſt und dieſelben nicht alsbald beſeitigt werden können
ſo hat der Unternehmer hiervon innerhalb 24 Stunden der Polizeibehörde
Anzeige zu machen die Droſchke darf bis zur Beſeitigung der Mängel
oder bis zur Beſchaffung eines anderen brauchbaren Apparates nicht im
Betriebe verwendet werden Einzelne Ausſtattungsgegenſtände wie Sitz
kiſſen und dergleichen welche polizeilich als unbrauchbar bezeichnet werden
dürſen erſt nach genügender Inſtandſetzung wieder benutzt werden

2 Wiederzulaſſurg Die auf Zeit außer Betrieb geſtellten
Droſchken dürfen nur mit Erlaubnis der Polizeibehörde der ſie zu dieſem
Zweck vorzuführen ſind wieder in Betrieb geſtellt werden Dasſelbe gilt
von den Fällen in denen ein Fahrpreisanzeiger durch einen anderen
erſetzt iſt

Z Verändernng in den Betriebsmitteln Unternehmer welche
Droſchken aus dem Betriebe zurückziehen oder in den Beſitz eines anderen
übergehen laſſen haben hiervon der Polizeibehörde binnen 24 Stunden
Anzeige zu machen und die Droſchken auf Anfordern behufs Beſeitigung
des Prüfungsſtempels der Polizeibehörde vorzuführen

s 10
Anzug des Kutſchers

1 Art der Kleidung Während des Dienſtes auf öffentlicher Straße
haben die Kutſcher eine den folgenden Vorſchriften entſprechende Kleidung

zu tragene a Dunkelblauen Tuchrock mit gleichfarbigem Umſchlagekragen und einer

Reihe weißen glatten Uniformknöpfen Der Rock iſt in der Regel
zugeknöpft zu tragen

b dunkle Tuchweſte mit dunklen Knöpfen falls der Rock geöffnet ge
tragen wird

c Beinkleider von dunklem Tuch ohne Bieſe
d dunkelblauen Tuchmantel mit gleichfarbigem Umſchlagkragen und

2 Reihen Knöpfen
e ſchwarzlackierten niedrigen Hut mit gelbem Kopfbande und eben

ſolcher Metallnummer vorn
Halsbinde Halstuch oder Schal in ſchwarzer oder weißer Farbe

g ſchwarze Lederſtiefel mit hohen Schäften wenn die Beinkleider in
denſelben getragen werden ſollen
während des Sommers dürfen weiße Drillichbeinkleider und ein
niedriger braunlackierter Strohhut mit den unter s genannten Ab
zeichen verwendet werden während des Froſtwetters iſt als Kopf
bedeckung eine ſog polniſche Pelzmütze 23 em hoch ohne Schirm
aus ſchwarzem Pelz mit der unter e erwähnten Nummer ſowie
das Tragen eines Pelzkragens von ſchwarzem Pelz geſtattet

2 Reinhaltung Die Kleidung darf weder beſchmutzt noch beſchädigt
oder zerriſſen ſein Die Unternehmer ſind dafür verantwortlich daß die
Kleidung ihrer Kutſcher während des Dienſtes ſich ſtets in ſolchem Zu
ſtande befindet

D Pflichten der Kutſcher

Erlaubnis zur Führung der Droſchken
1 Erteilung des Fahrſcheins Wer die Führung einer Droſchke

übernehmen will bedarf hierzu eines von der Polizeibehörde zu erteilenden
Fahrſcheins dieſer wird verſagt wenn Tatſachen vorliegen welche die
Unzuverläſſigkeit des Nachſuchenden in bezug auf die beabſichtigte Tätigkeit
dartun und zwar insbeſondere wenn der Nachſuchende das 18 Lebens
jahr noch nicht zurückgelegt hat den Nachweis ausreichender Befähigung
im Fahren und in der Behandlung von Pferden nicht erbringen kann
keine genügende Kenntnis von den Beſtimmungen dieſer Polizeiwerordnung
und der Straßenpolizeiordnung hat der erforderlichen Ortskenntnis er
mangelt oder nicht mit der im 8 10 vorgeſchriebenen Dienſtkleidung ver
ſehen iſt

2 Entziehung des Fahrſcheins Der Fahrſchein kann einem
Kutſcher entzogen werden wenn aus ſeinen Handlungen oder Unterlaſſungen
der Mangel derjenigen Eigenſchaften welche bei der Erteilung des Fahr
ſcheins vorausgeſetzt werden mußten klar erhellt insbeſondere wenn er
ſich eines Verbrechens oder Vergehens ſchuldig macht während des Dienſtes
im trunkenen Zuſtande betroffen wird eine Zuvielforderung erhebt ſich
gegen Fahrgäſte oder die in Ausübung ihres Dienſtes befindlichen Polizei
beamten ungebührlich beträgt oder die Vorſchriften dieſer Verordnung
oder andere zur Sicherung und Regelung des öffentlichen Verkehrs erlaſſene
Vorſchriften wiederholt übertritt

Z Benutzung des Fahrſcheins Der Fahrſchein darf nur von
derjenigen Perſon benutzt werden welcher er erteilt iſt Die Ueberlaſſung
an andere Perſonen iſt verboten Ungültig erklärte Fahrſcheine dürfen
nicht benutzt ſondern müſſen der Polizeibehörde ſofort zurückgeliefert
werden

S 12
Verhalten im Dienſt

1 Straßenordunng Der Kutſcher hat die allgemeinen ſtraßen
polizeilichen Vorſchriften zu befolgen

2 Polizeiliche An und Abmeldnngen Er hat während ſeines
Dienſtverhältniſſes der Polizeibehörde jede Veränderung ſeiner Wohnung
und jeden Dienſtwechſel innerhalb 24 Stunden anzuzeigen Scheidet ein
Kutſcher aus dem öffentlichen Fuhrweſen aus ſo hat er dieſes unter Rück
gabe ſeines Fahrſcheins der Polizeibehörde binnen 24 Stunden anzu
melden

Z Polizeiliche Vorladungen Er iſt verpflichtet den polizeilichen
Vorladungen und Aufforderungen pünktlich nachzukommen

4 Ausrüſtung Der Kutſcher iſt verpflichtet während er im Dienſt
iſt ein Exemplar dieſer Polizei Verordunng ſeinen Fahrſchein und eine
Marke mit der eingeſchlagenen Fuhrwerksnummer bei ſich zu haben Auf
Verlangen hat er dieſe Gegenſtände dem revidierenden Polizeibeamten die
Polizeiverordnung auch den Fahrgäſten vorzuzeigen und zur Prüfung
zu übergeben

8 13

Fahrpreisanzeiger
1 Handhabung Der Fahrpreisanzeiger iſt nach folgenden Von

ſchriften zu behandeln
a Sobald die Droſchke in den Dienſt eines Fahrgaſtes tritt iſt von

dem Kutſcher der Fahrpreisanzeiger in Dienſt und auf die nach
dem Tarif in Anwendung zu bringende Taxe zu ſtellen Gleich
zeitig iſt die Fahne mit der Aufſchrift Frei zu ſenken Jſt während
der Ausführung einer Fahrt eine höhere oder niedrigere Taxe in
Anwendung zu bringen ſo hat der Kutſcher den Fahrpreisanzeiger
rechtzeitig umzuſtellen und ſeinen Fahrgaſt hierauf ausdrücklich
aufmerkſam zu machen

b Wenn im Jnnern der Droſchke eine vder mehrere Perſonen Platz
genommen haben ſo iſt der Wagen als beſetzt anzuſehen und der
Apparat in Betrieb zu ſetzen

c Nach Beendigung der Fahrt oder Benutzung der Droſchke hat der
Kutſcher unter Hinweis auf die Fahrpreisſcheibe den Fahrpreis
zu fordern erſt nach dem Empfang desſelben den Apparat außer
Dienſt zu ſetzen und gleichzeitig die Fahne Frei ſenkrecht zu
ſtellen Hat der Kutſcher vor Empfang des Fahrgeldes oder in
Streitfällen vor Feſtſtellung des Tatbeſtandes durch einen Polizei
beamten den Apparat außer Dienſt geſetzt ſo darf der Kutſcher
nicht ſofortige Bezahlung des Fahrgeldes beanſpruchen vielmehr
ſetzt in ſolchem Falle die Polizeibehörde das Fahrgeld feſt das
Fahrgeld iſt auf der nächſten Polizeiwache zu deponieren

2 Funktionsſtörungen Tritt eine Funktionsſtörung des Fahr
preisanzeigers ein während ſich die Droſchke im Betriebe auf der Straße
befindet ſo iſt dieſelbe ohne Verzug außer Betrieb zu ſetzen auf Verlangen
des Fahrgaſtes hat der Kutſcher jedoch die begonnene Fahrt zu Ende zu
führen Kann im Falle des 8 9 Ziffer 1 Satz 2 die Störung nicht als
bald beſeitigt werden ſo hat der Kutſcher die dort vorgeſchriebene Anzeige
ſofort zu erſtatten

3 Beleuchtung der Fahrpreisſcheibe Die im S 6 vor
geſchriebene Laterne iſt vom Beginn bis zur Beendigung der Straßen
beleuchtung zu erleuchten und ſo anzubringen daß die Fahrpreisſcheibe ge
leſen werden kann

4 Freihaltung der Fahrpreisſcheibe Der Kutſcher hat dafür
Sorge zu tragen daß Fahrpreisſcheibe und Taxſchaltung ſtets ſichtbar ſind

8 14
Fahrgeld

1 Allgemeines Die Kutſcher dürfen nur das von dem Fahrpreis
anzeiger angezeigte Fahrgeld beanſpruchen Trinkgelder zu verlangen oder
Vereinbarungen mit dem Fahrgaſt zu ſchließen durch welche ein höherer
als der taxmäßige Fahrpreis erzielt wird iſt den Kutſchern verboten

2 Berechnungen bei Fahrtunterbrechungen Wenn eine Fahrt
durch die Schuld des Kutſchers durch einen ihm zugeſtoßenen Zufall oder
durch Beſchädigung der Droſchke unterbrochen wird und nicht ohne Zeit
verluſt fortgeſetzt werden kann ſo hat der Kutſcher keinen Anſpruch auf
Bezahlung des Fahrgeldes Tritt eine Störung im Gangwerke des Fahr
presanzeigers bei einer Fahrt mit beſetzter Droſchke ein ſo hat der
Kutſcher für die bisher zurückgelegte Strecke nur ein Fahrgeld von
0,20 Mk jſür je 5 vollendete Minuten Fahrzeit zu beanſpruchen Jſt
aber die Fahrt auf Veriangen des Fahrgaſtes zu Ende geführt worden
ſo iſt falls eine gütliche Einigung zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher nicht
zuſtande kommt das Fahrgeld in derjenigen Höhe zu entrichten welche die
Polizeibehörde beſtimmt

3 Verechnung bei Beſtellung Wird eine Droſchte von der
Stelle wo ſie ſich befindet nach einem anderen Punkte beſtellt oder ab
geholt ſo darf der Fahrpreisanzeiger erſt bei der Abfahrt von dem Orte
wo die Beſtellung erfolgte in Dienſt geſtellt werden und zwar unter An
wendung der jeweilig in Betracht kommenden Grundtaxe Der Kutſcher
iſt in ſolchem Falle verpflichtet auf dem kürzeſten Wege und ohne Unter
brechung nach dem Orte wohin er beſtellt iſt zu fahren ſo daß er recht
zeitig eintrifft Wird die beſtellte und angefahrene Droſchke nicht benutzt
ſo hat der Kutſcher Anſpruch auf Bezahlung des zurückgelegten Weges
und der Wartezeit
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r 151 SonntagDer Kutſcher hat dem Fahrgaſt auf Verlangen den Tarif und dieſe
Verordnung vorzulegen und danach die Preisforderung nachzuweiſen Bei
dem Auflegen und Abnehmen des Gepäcks namentlich auf den Bahnhöfen
hat er unentgeltlich zu helfen

Streitigkeiten über das Fahrgeld Wenn in Folge von
Uneinigkeit zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher eine Fahrt zu einer Polizei
dienſtſtelle Polizeigebäude Gewerbekommiſſariat oder Polizeiwache unter
nommen iſt ſo hat der Fahrgaſt nur dann die taxmäßige Entſchädigung
Du en wenn er nach polizeilicher Entſcheidung der unterliegende

eil iſt
5 Fahrten nach dem Hauptbahnhof Theatern Konzerten uſw

Bei Fahrten nach dem Haupibahnhof nach Theatern Konzertjälen und
anderen Orten wo ein bedeutender Verkehr ſtaufindet hat der Kutſcher
die Entgegennahme des Fahrgeldes ſo ſchnell als möglich zu bewirken
und alsdann unverzüglich die Anſahrtiſtelle zu verlaſſen

S 15
Ausführung der Fahrt

1 Verpflichtung zur Fahrt Wenn eine unbeſetzte Droſchke die
zit der Aufſchrift Frei verſehene Fahne zeigt iſt der Führer der
Droſchke verpflichtet jede von ihm verlangte Fahrt innerhalb des Stadt
bezirkes zur Ausführung zu bringen

2 Wahl der Droſchke Der Fahrgaſt kanr
Halteplatz ausgenommen den Halteplatz auf dem Bahnhofsvorplatze be
findlichen Droſchken in Anſpruch nehmen Wenn er keine beſtimmte von
mehreren auf einem Halteplatz befindlichen Droſchken verlangt ſo hat die
als erſte haltende ſich zur Fahrt zu ſtellen

B Beſtellung von Droſchken Zur Annahme von Beſtellungen
auf einen ſpäteren Zenpnnkt iſt der Kutſcher zwar berechtigt aber nicht
verpflichtet Nimmt er jedoch ſolche Beſtellung an gleichviel ob ſie auf
einem Halteplatze oder auf der Straße erfolgt ſo hat er ſie pünktlich zur
Ausführung zu bringen ohne Anſpruch auf Vergütung für die Zwiſchen
zeit zu haben Kann der Kutſcher weil die Droſchke beſtellt iſt nicht jede

andere Fahrt übernehmen ſo hat er ein auf die Fahne geſchobenes Schild
mit der Aufſchrift Beſtellt zu zeigen darf ſich aber auf einem Droſchken
halteplatz nicht aufhalten Auf Verlangen eines Poltzeibeamten hat er ſich
über die Vorausbeſtellung durch Vorzeigung eines ausgefüllten Beſtell
zettels S 6 Ziff 3 auszuweiſen

4 Verhalten gegen das Publikum Der Kutſcher muß dem
Publikum gegenüber ein ruhiges und höfliches Betragen beobachten Vor
übergehende darf er nicht zur Benutzung des Fuhrwerks auffordern oder
mit Anreden oder dergleichen behelligen Er iſt verpflichtet auf Verlangen
des Fahrgaſtes beim Ein und Ausſteigen die Tür zu öffnen und zu
ſchließen während der Fahrt die Fenſter zu öffnen oder zu ſchließen und
wenn nicht Regen Froſt oder Schneewetter herrſcht das Verdeck nieder
zuſchlagen Er hat auf das ihm übergebene Gepäck zu achten und darf
ohne Zuſtimmung des Fahrgaſtes dritten Perſonen das Mitfahren weder
im Jnnern der Droſchke noch auf dem Bocke geſtatten Er iſt nicht be
rechtigt in eine zweiſitzige Droſchke mehr als drei und in eine vierſitzige
Droſchke mehr als vier Perſonen aufzunehmen Betrunkene und ſolche
Perſonen von welchen eine Verunreinigung des Wagens zu befürchten iſt
braucht der Kutſcher nicht zu fahren Erkrankte verletzte verunglückte und
hilfloſe Perſonen dürfen nicht zurückgewieſen werden Die Benutzung der
Droſchken zur Beförderung von Leichen und von Perſonen die an einer
anſteckenden Krankheit leiden iſt verboten

Trinkgelder zu verlangen iſt dem Kurſcher ſtreng unterſagt
5 Verhalten während der Fahrt Der Kutſcher hat während

der Fahrt eine aufrechte anſtändige Haltung zu bewahren er darf nament
lich die Füße nicht auf das Spritzblech legen Auch darf er ohne beſon
dere Veranlaſſung nicht anhalten und vom Bocke ſteigen Jede an
genommene Fahrt iſt bis zum Endziele auszuführen Er darf die Lenkung
des Pferdes einem Fahrgaſte oder einem anderen nicht übetragen Er
darf in den Straßen mit unbeſetzter Droſchke nicht umherfahren hat ſich
vielmehr falls er nicht unterwegs zu einer Fahrt aufgefordert wird ohne
Aufenthalt nach dem nächſtgelegenen Halteplatz zu begeben Während der
Fahrt darf der Kutſcher nicht rauchen Bei der Beförderung von Fahr
gäſten hat der Kutſcher auf die ihm übergebenen Sachen acht zu geben
und jedem Verluſt daran durch ordnungsmäßige Befeſtigung der auf dem
Bockſitz untergebrachten Stücke nach Möglichkeit vorzubeugen

6 Fahrgeſchwindigkeit Der Kutſcher hat ſogleich nach dem Ein
ſteigen des Fahrgaſtes avzufahren und weun die Oertlichkeit es erlaubt
die Fahrt im Trabe auszuführen Sofern nicht von dem Fahrgaſte ein
langſames Fahren ausdrücklich gewünſcht wird iſt eine Wegſtrecke von
von mindeſtens 150 Metern in der Minute zurückzulegen Bei längeren
Fahrten iſt es geſtattet nach Zurücklegung von je 5 Kilometern zur Er
holung des Pferdes eine kurze Strecke im Schritt zu fahren Halt darf
nur auf Verlangen des Fahrgaſtes gemacht werden u d eigen

7 Fahrrichtung Wird von dem Fahrgaſte nicht der zu beſahrendeWeg We nur das Ziel der Fahrt angegeben ſo hat der Kutſcher den

um Je e dah e r äh ächer r anckbeförderung von Fahrgäſten er cher aufVerlangen verpflichtet die Fahrt zu unterbrechen an deren Endpunkte zu
warten und die Fahrgäſte zurückzubefördern es ſei denn daß der Kutſcher
durch Uebernahme einer ſpäteren Fahrt an der Ausführung der Rückfahrt
verhindert iſt und dies vor Beginn der Fahrt dem Fahrgaſt angezeigt hat
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Gepäckbeförderung und Mitnahme von Hunden
1 Umfang des Gepäcks Der Kutſcher kann eine Fahrt ablehnen

wenn bei einſpännigen Droſchken die zu befördernden Gepäckſtücke einzeln
oder zuſammen ein Gewicht von mehr als 50 Kg haben oder über 80 em
lang 50 em breit und 40 om hoch ſind und wenn bei zweiſpännigen
Wagen die zu befördernden Gepäckſtücke einzeln oder zuſammen ein Gewicht

von mehr als 100 kg haben oder über 90 em lang 70 em breit und
60 em hoch ſind

2 Schmutziges Gepäck Gegenſtände die den Wagen beſchmutzen
oder mit Rückſicht auf ihre übrige Beſchaffenheit im Jnnern des Wagens
nicht untergebracht werden können dürfen nur auf dem Kutſcherbock be

fördert werden Jt Z Hunde Hunde welche mit anſteckenden oder ekelerregenden Krank

heiten behaftet ſind das Jnuere z Wagens zu beſchmutzen
dürfen in den Droſchken nicht mitgenommen werden

J 17
Jn den Fuhrwerken zurückgelaſſene Gegenſtände

Unmittelbar nach dem Ausſteigen des Fahrgaſtes hat der Kutſcher das
Jnuere des Wagens zu durchſuchen und die eiwa vom Fahrgaſte zurück
gelaſſenen Gegenſtände dieſem wenn es noch ausſührbar iſt ſofort auszu
händigen anderenfalls aber binnen 24 Stunden der Polizeibehörde abzu

liefern
P Halteplätze

s 18
Zahl der Halteplätze

Zur Zeit beſtehen folgende Halteplätze

jede der auf einem

J BahnhofeVorplatz 22 Droſchken
Riebedplaß Nr

3 Ecke Krukenberg und Magdeburgerſtraße
4 Alte Promenade Nr 350S
5 Poſtſtraße Hotel Stadt Hamburg 7
6 Neue Promenade Nr 1614 10
7 e OſffeiteReitbayndurchbruc h 109 Ecke Hermann und Bernburgerſtraße 8

Ecke Albrecht und Bernburgerſtraße 3
10 Wettinerplatz verlängerte Lafontaineſtraße 4
11 Sophienſtraße am Landwirtſchaftlichen Jnſtitut
12 Ecke der Deſſauer und Ludwig Wuchererſtraße 3
13 Ecke der Krauſen und Steinſtraße 3Es wird jedoch polizeilicher Bekanntmachung vorbehalten bei ein
tretendem Bedürfnis die Zahl der Droſchken zu erhöhen und weitere Halte
plätze ſowie die Zahl der auf dieſen v uſtenenden Droſchken zu beſtimmen

S 109
Befahren der Halteplätze durch die Kutſcher

1 Anfahrt Bei Beginn des Dienſtes hat jeder Kutſcher falls er
nicht unterwegs zur Fahrt aufgefordert wird oder nicht den Nachweis
führen kann daß er einer ſofortigen Beſtellung genügen muß den ihm
angewieſenen Halteplatz zu befahren Auf dem Halteplatze iſt wenigſtens
eine Viertelſtunde lang Fahrgelegenheit abzuwarten worauf es dem Kutſcher

eſtattet iſt einen anderen nicht vollbeſetzten Halteplatz aufzuſuchen wo er
ich wie auf dem früheren zu verhalten hat

Der Kutſcher darf mit unbeſetzter Droſchke bei einem Halteplatze nicht
porbeifahren welcher mit weniger als der Hälfte der ihm zugeleilten
Droſchken beſetzt iſt er hat vielmehr auf einem ſolchen ſtets aufzufahren

h a hBei großer Hitze haben die Kutſcher ſich mit ihren Droſchken auf der
im Schatten liegenden Straßenſeite der Reihe nach aufzuſtellen Bei
Streitigkeiten unter den Kutſchern über die Wahl des Ortes entſcheiden
die Polizeibeamten deren Anordnung unweigerlich zu befolgen iſt

2 Tages und Nachtdienſt Die Droſchken müſſen um 7 Uhr
morgens auf den angewieſenen Halteplätzen angefahren ſein und zwar

Die Droſchken mit geraden Nummern an den geraden Tagen die
Droſchken mit ungeraden Nummern an den ungeraden Tagen Die an
den betreffenden Tagen zur Auffahrt zu den beſtimmten Stunden nicht
verpflichteten Droſchken müſſen ſpäteſtens bis vormittags 9 Uhr angefahren
ſein Die Droſchken müſſen ſofern ſie ſich nicht auf der Fahrt befinden
bis abends 8 Uhr auf den Halteplätzen bleiben

Auf Anordnung der PolizeiVerwaltung ſind die Unternehmer ver
pflichtet an beſtimmten Orten regelmäßig oder auch nur zur Befriedigung
eines vorlbergebenden Bedürfniſſes für den abends 8 Uhr beginnenden
Nachtdienſt Fuhrwerke in Fahrt zu ſtellen Die Nachtdroſchken müſſen
ſofern ſie ſich nicht auf der Fahrt befinden in den Sommermonaten bis
morgens 7 Uhr auf den Halteplätzen bleiben und können am folgenden
Tage vom Tagesdienſte ferngehalten werden

3 Halten außerhalb der Halteplätze Außerhalb der Halteplätze
darf während der vorgedachten Zeiten kein Kutſcher in den Straßen halten
wenn er nicht den Nachweis führen kann daß er beſtellt iſt in dieſem
Falle muß er auf dem Bocke verbleiben

4 Durchfahren der Straßen Ebenſowenig iſt es dem Kutſcher
erlaubt mit unbeſetzter Droſchke die Straßen zu durchfahren um Gäſte

nzuwerben vielmehr iſt er gehalten ſofort den nächſten Halteplatz den
er befahren kann aufzuſuchen Dagegen wird es in der Zeit von 11 Uhr
abends bis 7 Uhr morgens den Kutſchern geſtattet ſoweit es mit der
öffentlichen Ordnung vereinbar iſt ſich mit ihren Droſchken an anderen
Stellen als an den beſtimmten Halteplätzen aufzuſtellen
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Verhalten auf den Halteplätzen
1 Aufſtellung anf den Halteplätzen Auf den Halteplätzen

einſchließlich der nach F 19 Ziffer 4 Satz 2 ſelbſtgewählten haben die
Droſchken hintereinander mit nicht mehr als drei Schritten Abſtand jedoch
möglichſt dicht an der Bordkante der Bürgerſteige in der Weiſe aufzufahren
daß jede Droſchke augenblicklich und ohne Hindernis aus der Reihe biegen
und wegfahren kann Bei der Aufſtellung der Droſchken nebeneinander
iſt zwiſchen jeder Droſchke ein Zwiſchenraum von 1 m zu laſſen hierbei
iſt der rechte Flügel als der Anfang der Reihe zu betrachten

Den mit der Reinigung der Straßen beauftragten Perſonen iſt auf
Erfordern ſofort Platz zu machen wie auch den öffentlichen Sprengwagen
jederzeit Raum zu geben iſt

Auf den Halteplätzen an den Straßenecken müſſen die Pferde der
vorderſten Droſchke eine Pferdelänge von der Straßenecke zurückbleiben

Wo Rinnſteinbrücken den Weg zwiſchen dem Fahrdamm und dem
Bürgerſteig vermitteln muß ausreichender Raum zur Durchfahrt oder
Anfahrt eines Fuhrwerks offen gelaſſen werden in gleicher Weiſe ſind auch
die Einfahrten zu den Grundſtücken frei zu laſſen

Die Droſchken haben bis zu ihrer Abfahrt die bei ihrer Auffahrt auf
dem Halteplatz entſtandene Reihenſolge genau inne zu halten Jede frei
werdende Stelle iſt durch ſofortiges Nachrücken der nächſtaufgefahrenen
Droſchken zu ergänzen

2 Verhalten der Kutſcher auf den Halteplätzen Während
des Verweilens der Fuhrwerke auf den Halteplätzen iſt den Kutſchern das
Zuſammentreten verboten auch der Aufenthalt im Jnnern der Droſchken
nur zum Zwecke der Einnahme einer Mahlzeit geſtattet Alles Lärmen
Zanken und Streiten untereinander ſowie das Anrufen und Behelligen
des Publikums um es zur Benutzung der Droſchken zu bewegen iſt ihnen
unterſagt

Der als erſter in der Reihenfolge bezw am rechten Flügel oder als
einziger auf einem Halteplatze haltende Kurſcher darf ſein Geſpann nicht
füttern oder verlaſſen muß ſich vielmehr bei der Droſchke befinden und
zur Abfahrt bereit ſein Das Rauchen iſt ihm verboten Dieſelbe
Verpflichtung haben ſämtliche Kutſcher der vor den Theatern und an
anderen Orten wo ſich ein zahlreiches Publikum verſammelt hat haltenden
Droſchken ſobald die Vorſtellung oder Verſammlung beendet iſt

Der Kutſcher darf auf den Halteplätzen die unter ſeiner Führung
ſtehende Droſchke nur aus dringendſter Veranlaſſung höchſtens auf fünf
zehn Minuten verlaſſen ſalls der Hintermann die Aufſicht über ſeine
Droſchke übernimmt Jeder einzelne Kutſcher muß jedoch an ſeine Droſchke
zurückgekehrt ſein bevor dieſe in den Platz des erſten des Halteplatzes
eingerückt iſt

Jm übrigen darf ſo lange die Droſchke im Betriebe iſt weder die
Beſpannung abgeſchirrt noch der Wagen in einen Zuſtand verſetzt werden
der ſeinen augenblicklichen Gebrauch verhindert insbeſondere iſt auch auf
den Halteplätzen das Waſchen der Wagen und Pferde verboten

3 Füttern und Tränken der Pferde Das Füttern und Tränken
der Pferde iſt nur auf den Halteplätzen und auch hier nur aus überge
hängten Futterbeuteln oder Gefäßen geſtattet Rauffutter darf nicht vor
geworfen überhaupt der Platz durch das Futter nicht verunreinigt werden

Die Beutel und Gefäße ſowie alle mitgeführten Gerätſchaften ſind
während des Nichtgebrauchens unter dem Kutſcherſitze derart unterzubringen

daß ſie nicht ſichtbar ſind s 21
Verhalten auf dem Vorplatze des Haupt Perſonen Bahnhofs

1 Dienſtmarke Kutſcher welche den Halteplatz auf dem Haupt
bahnhof befahren haben ſo weit ſie nicht beſtellt ſind eine mit ihrer
Droſchkennummer verſehene Marke welche auf dem Bureau des Gewerbe
Kommiſſariats zu löſen iſt bei ſich zu führen und nach der Anfahrt dem
mit der Verteilung der Marken beauftragten Polizeibeamten einzuhändigen

2 Fahrtausführung Nur gegen Wiederaushändigung der Marke
iſt der Kutſcher zur ſofortigen Ausführung der Fahrt berechtigt und ver
pflichtet Die Jndienſtſtellung des Fahrpreisanzeigers darf erſt von dem
Zeitpunkte ab erfolgen in welchem der Kutſcher von dem dienſttuenden
Polizeibeamten die Mitteilung erhält dsß ſeine Marke an einen Fahrgaſt
ausgehändigt iſt

3 Anufahrt der Droſchken Die Aufſtellung An und Abfahrt
der Droſchken wird durch die bahnpolizeilichen Anordnungen der König
lichen Eiſenbahnverwaltung z Zt diejenige vom 8 Oktober 1902
geregelt

4 Abfahrt der Droſchken Die Droſchken dürfen den Halteplatz
nicht eher verlaſſen als die Beendigung der Gepäckerpedition angezeigt
und die unbenutzt gebliebene Marke zurückgegeben iſt

G Taxe
8 22

1 Fahrpreis An Fahrgeld iſt zu entrichten

Da MininDer Minimalbei Beförderung preis von 50 Vfa ferner je 10 Pfg

I Einfache Taxe
jür 800 m Wegeſtrecke für weitere je 400 mvon 1 bis 2 Perſonen r

Wegeſtreckeinnerhalb des Stadt
bezirks am Tage

II Mittlere Taxe
ten für 600 m Wegeſtrecke für weitere

m J 2adt Wegeſtreckeinnerhalb des S
bezirks am Tage

III Hohe Taxe
für 400 m Wegeſtrecke jür weitere je 200 mvon 1 bis 2 Perſonen r wWegeſtreckea nach außerhalb des

Stadtbezirks am Tage

b Nachts von 11 Uhr
abends bis 7 Uhr
morgens

Wartezeit
ür alle drei Taxen ſür je 4 Minuten 10 Pfg
bei Tage u bei Nacht 1 Std Mk 50

Zuſchläge je 25 Pfennige

nur zahlbar ſoſern am Apparat angezeigt
ſür je angefſangene 25 kg Gepäck Gepäck unter 10 kg Sejamtgewiche

frei

b für je einen Hund

a
o

309 Juni t I2 Beförderung der Kinder Jedes zweite Kind unter 10 Jahren
iſt unentgeltlich zu befördern

3 Nachtfahrten Als Nachtzeit gilt die Zeit von 11 Uhr abends
bis 7 Uhr morgens Wenn Fahrten teils in der Tages teils in der
Nachtzeit zur Ausführung gelangen ſo darf nur während des in die Nacht
zeit fallenden Teiles der Fahrt die hohe Taxe C zur Anwendung kommen

4 Brücken und Chauſſeegeld Brücken und Chauſſeegeld hat
der Fahrgaſt zu zahleu

g 23
Strafbeſtimmungen und Rechtékraft

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Polizeiverordnung werden ſofern nach
den allgemeinen Strafgeſetzen nicht höhere Strafen verwirkt ſind mit Geld
ſtrafe bis zu 30 Mk an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft tritt
belegt

8 24
Dieſe Verordnung tritt am 1 Juli 1907 in Kraft
Die Polizei Verordnungen und Taxen vom 8 12 1881 vom 25 2 1898

und vom 22 5 1905 werden aufgehoben

Halle a den 25 Juni 1907 Die Polizei Yerwaltung
Der Erſte Bürgermeiſter

Rive

Anlagen
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Datum 9 a O v J
Anlage 2

Muſter für Wagen Nummern

8 em

W
7

Anlage 3

Muſter für Beſchwerde Formulare Poſtkarten Format
Vorderſeite

Voſtkarte

An

die PolizeiVerwaltung

in

Halle a S

Rückſeite

Beſchwerde über Droſchke Nr

Name Stand u Wohnort des Beſchwerdeführers

Dieſe Beſchwerde kann und zwar auch mit Bleiſtift geſchrieben
mittelſt Poſt ev unfrankiert oder durch Uebergabe an den nächſten
exekutiven Polizeibeamten entſendet werden

Muſter für Beſtellzettel

e r 10 cm e III er

e für jede dritie und vierte Perſon in der Nacht und bei Fahrten a
außerhalb

Weſtellzettel
für eine Taxameter Droſchke

der Droſchkenanſtalt von

00

Beſtellt zum a 7 7 J J 7 I7 a 2 l z
vormittags Uhrnachmittags Uhr

nach Straße NrName des a o e e JWohnung Beſtellers e J
2
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Weſtellgegenmarke
für Taxameter Droſchke Nr

der Droſchkenanſtalt von

vormittags Uhr
nachmittags Uhr

nach o Straße NrName Den Mhege
Wohnung entgegen Nehmenden J

U S u

Muſter für die Blechmarke
Zahlen eingeſtanzt

91
9,5 em lang 5,5 em breit

Muſter für Beſtelltafel
aus Holz mit weißer Schrift auf ſchwarzem Grunde

16 e

W Gefſtollt

Vorm m e 4 Uhr

Nachm Uhr

Polizei Verordnung
betreffend das Kraftdroſchken Juhrweſen

in Halle a S
Auf Grund der S 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 80 Juli 1883 Geſetz Sammlung S 195 der

1850 Geſetz Sammlung S 256 und der 88 837 und 76 der Reichs
gewerbeOrdnung wird hierdurch mit Zuſtimmung des Magiſtrats für
den Stadtbezirk Halle a S folgendes verordnet

1Erlaubnis zum ſraſſdröſchlenFuhrgewerre

Den Beſitzern von Taxameterdroſchken wird nach Maßgabe des Be
dürfniſſes geſtattet an Stelle ihrer bisher mit Pferdebeſpannung verſehenen
Droſchkenwagen Kraftdroſchken einzuſtellen Bewerber um Kraftdroſchken
welche Droſchken mit Pferdebeſpannung bisher nicht beſeſſen müſſen vor
der Zulaſſung nachweiſen daß eine Droſchke mit Pferdebeſpannung dauernd
eingegangen iſt

Durch die Einſtellung bezw Zulaſſung von Krafidroſchken darf eine
Vermehrung der in Halle a S vorhandenen Zahl der Droſchkenfuhrwerke
nicht ſtattfinden

g 2
Anwendungen der Beſtimmungen der Polizei Verordnung be
treffend das Droſchkenfuhrweſen in Halle a vom 25 Juni 1907

Soweit die gegenwärtige Polizei Verordnung nicht abweichende Be
ſtimmungen enthält finden die allgemeinen Vorſchriften betreffend das
DroſchkenFuhrweſen in e a vom 25 Juni 1907 und die Polizei
Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 30 Auguſt
1906 ſinngemäße Anwendung g 8

Allgemeine Beſchaffenheit der Kraftdrafchken
1 Aenßere Ausſtattung Zum Kraftdroſchkenbetriebe werden

nur ſolche Wagen zugelaſſen die mit und ohne Verdeck benutzt werden
können

Die äußere Lackierung iſt in rotbrauner Farbe mit gelb abgeſetzten
Linien auszuführen

Jede Kraftdroſchke muß mit einer Signalhupe deren Ton dumpf iſt
ausgerüſtet ſein

2 Jnnere Ausſtattung Zum Wagenausſchlag und Polſterbezug
ſind nur blaues Tuch dunkelbrauner Plüſch und ſchwarzes Leder zuläſſig
Die Verwendung von leinenen Ueberzügen oder Schutzdecken irgend welcher
Art iſt nicht geſtattet

8g 4

Sonſtige Ausſtattung der Kraftdroſchken
1 Fahrpreisanzeiger Der an den Kraftdroſchken anzubringende

Fahrpreisanzeiger hat den in dem nachſtehenden Tarif angegebenen Taxen
zu entſprechen

2 Numerierung Die Droſchkennummer welche jedes im öffent
lichen Fahrdienſt zugelaſſene Kraftfahrzeug zu führen hat iſt zu beiden
Seiten des Führerſitzes an den äußeren Scheiben der Seitenlaternen und
an der Rückwandtafel des Wagenkaſtens anzubringen Die Hinternummer
muß während der Dunkelheit durch z beſondere Laterne beleuchtet werden

Halteplätze Die Kraftdroſchken dürfen nur auf den folgenden

Halteplätzen anfahren
Bahnhofsvorplatz
Riebeckplatz
Marktplatz
Reitbahndurchbruch und
Albrechtſtraße

Die Wagen haben geſondert von den mit Pferden beſpannten Taxa
meterdroſchken Aufſtellung zu nehmen und zwar an den vom Gewerbe
Polizei Kommiſſariat beſonders bezeichneten Stellen

S 6
Befahren der Halteplätze Die im S 19 der Polizei Verordnung

betreffend das Droſchkenfuhrweſen in Halle a vom 25 Juni 1907
enthaltenen Vorſchriften bezüglich des Anfahrens zum Tages bezw Nacht
dienſt finden auf Kraftdroſchken keine wendunt

8

Pflichten der Führer Als Führer einer Kraftdroſchke wird nur
zugelaſſen wem ein beſonderer Fahrſchein von der PolizeiVerwaltung
erteilt worden iſt Die Ausſtellung eines Fahrſcheins wird verſagt wenn
Tatfachen vorliegen welche die Unzuverläſſigkeit des Nachſuchenden in
Bezug auf die beabſichtigte Tätigkeit dartun und zwar insbeſondere wenn

88 5 6 und 15 des Geſetzes über die Voli ei Verwaltung vom 11 März

weis zur Führung von Kraftfahrzeugen nicht erbringen kann keine ge
nügende Kenntnis von den Beſtimmungen dieſer Polizei Verordnung der
Polizei Verordnung betreffend das Droſchken Fuhrweſen in Halle a
vom 25 Juni 1907 und der Straßen Polizei Ordnung hat der erforder
lichen Ortskenntnis ermangelt oder nicht mit der vorgeſchriebenen ledernen
Dienſtkleidung verſehen iſt

8 8
Anzug der Führer Die Dienſtkleidung der Führer hat aus einem

ſchwarzen Lederjackett einem ſchwarzen Ledermantel dunklen Hoſen und
einer ſchwarzen Ledermütze an der vorn die aus gelbem Metall herge
ſtellte Droſchkennummer anzubringen iſt zu beſtehen Jm Sommer kanv
die Kleidung aus ſchwarzem Leinenſtoff beſtehen

S 9
Benntzung des Fahrſcheines Der Fahrſchein darf nur von der

jenigen Perſon benutzt werden welcher er erteilt iſt Die Ueberlaſſung an
andere Perſonen iſt verboten Ungültig erklärte Fahrſcheine dürfen nicht
benutzt ſondern müſſen der Polizeibehörde ſofort zurückgeliefert werden

8 10
Entziehnng des Fahrſcheines Der Fahrſchein kann dem Führerwieder entzogen werden wenn aus den Handlungen oder Unterlaſfungen

desſelben der Mangel derjenigen Eigenſchaften welche bei der Erteilung
des Fahrſcheines vorausgeſetzt werden mußten klar erhellt insbeſondere
wenn er ſich eines Verbrechens vder Vergehens ſchuldig macht während
des Dienſtes in trunkenem Zuſtande betroffen wird eine Zuvielforderung
begeht ſich gegen Fahrgäſte oder die in Ausübung ihres Dienſtes befind
lichen Polizeibeamten ungebührlich beträgt oder die zur Sicherung und
Regelung des öffentlichen Verkehrs erlaſſenen Vorſchriften wiederholt übertritt

F 11
Taxe An Fahrgeld iſt zu entrichten
Bei Beförderung der Minimalpreis ferner

von 70 Pf je 10 PfennigeI Einfache Taxe A
für 600 m
Wegeſtrecke

für weitere je 300 m
Wegeſtrecke

von 2 Perſonen
innnerhalb des Stadt

bezirks am Tage
II Mittlere Taxe B

von 3 4 Perſonen für 450 m für weitere je 225 m
innuerhalb des Stadt Wegeſtrecke Wegeſtrecke

bezirks am Tage
III Hohe Taxe C

von 2 Perſonen für 300 m für weitere je 150 ma
nachts v 11 Uhr abends Wegeſtrecke Wegeſtrecke

bis 7 Uhr morgens
Wartezeit

für alle 3 Taxen bei für je 4 Minuten 10 Pfennig
Tage und bei Nacht J für 1 Stünde 1,50 Mark

Zuſchläge je 25 Pfennige
nur zahlbar ſofern am Apparat angezeigt

a für je angefangene 25 kg Gepäck Gepäck unter 10 kg Geſamt
gewicht frei

b für je einen Hund
e für jede dritte und vierte Perſon in der Nacht
d Die Preiſe für Fahrten nach außerhalb ſind in jedem Falle vor

Beginn der Fahrt zwiſchen Wagenführer und Fahrgaſt zu vereinbaren
Jedes zweite Kind unter 10 Jahren iſt unentgeltlich zu befördern

Brücken und Chauſſeegeld hat der Fahrgaſt ſelbſt zu zahlen

8 12
Strafbeſtimmungen

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Polizei Verordnungen werden ſo
ſern nach den allgemeinen Strafgeſetzen nicht höhere Strafen verwirkt ſind
mit Geldſtrafe bis zu 30 Mark an deren Stelle im Unvermögensfallt
Haft tritt belegt

8 13
Rechtskraft Dieſe Verordnung tritt am 1 Juli 1907 in Kraft
Halle a den 25 Juni 1907

Die PolizeiVerwaltung
Der Erſte Bürgermeiſter Rive

anschluss nach meinem Grundstück

Halle a den 29 Juni 1907
Telephon 268

a

Pr

nke

Die niedrigen
Börsenkurse

könnten Interossenten gegenwärtig gut ausnutzen
Ausführung besorge ev aueh gegen mässige
Anzahlung Information kostoenlos Anfragen unt
G C 310 betördert die Exp d Berliner Tageblatt Berlin
Leipzigerstr 103

Mit dem heutigen Tage verlege ich meine Wohnung und meine der Neuzeit
entsprechend eingerichteten Geschüäftsräume als Kühlhallen mit

handsbergerstrasse 2728

Otto Filss Biergrosshandliung
General Vertreter für Spatenbräu München Echt Pilsner Kaiserquell Ledererbräu

Patrizierbier Nürnberg Reichelbräu Kulmbach ff Lichtenhainer ete

adrtat Eschebach

e e e hre h e
empfehlen in größter AuswahlS Burghardt aBecher

Leipzigerstr 10 vis vis der Kirche
Mitglied des Rabatt Spar Vereins

Aufruf des Königlichen geughauſes zu Berlin

in Damenan elegenheiten 7Rat d frühere Hehamme Fran J mtertai len
Selma Sehmiädt geſtrickt Trißot Batiſt Gr Ausw

Berlin Reichenbergerſtr 155 H Sehnoe Nacht Hr Steinſtr 84

der Nachſuchende das 21 Lebensjahr noch nicht vollendet hat den Nach

Gleis

Telegramm Adresse Bierfilss

6 7 9 10M b Lieferung auf Wanseh auch gegen

Teilzahlung e
M 8 10 Reicharsder det Barzaniung
von A 56 e Zubehörteilo apottbilüg

Katalog gratis und traneo1 Mezareeen à Co Chartotenear 427
Sehblosstrase 16

a fallen

Irrigatorspritze praktiſche Neuheit
ärztlich empfohlen u Damenbinden
billigſt bei Frau Mick Breiteſtr 234

Jm Zeughauſe ſollen Andenkentafein mit den Namen der in den
vaterländiſchen Kriegen gefallenen oder tötlich verwundeten höheren
Offiziere bis einſchließlich der Regimentsführer aufgeſtellt werden

Die Zeughaus Verwaltung richtet an die Familien Kirchenvorſtände
öffentlichen und Hausarchive Bibliotheken und auch an die Behörden die
Bitte durch Mitteilung über dort befindliches Material namentlich aus
älteren Zeiten das Zuſtandekommen dieſes Ehren Denkmals freundlichſt
unterſtützen zu wollen

F UbischV Usedom

Fatrräder J Suche Abnehmer
tdeck 2,903,75 521 für Ia Rot Leber und Sülzemg 02 70356 wurſt ſowie alle Rohwurſtarten

n S7 36 44 d in jedem Quantum bei ſoliden
W ecru Preiſen Offerten unter N 89539

d e

v

Zu terspielend
leichten Be

dingungen empfehlee

AnzügeN

1 Anzug 20 Ak Anzahlung 9 M
1 Anzug 25 Mk Anzahlung 4 M
1 Anzug 30 Mk Anzahlung 5 Mk
1 Anzug 40 Ak Anzahlung 6 Mk
1 Anzug 45 Mk Anzahlung 7 M
1 Anzug 50 Mk Anzahlung 8 A

Kinderanzüge
Anz 2 MK Abzahl 1 Ak pr Wocho

Miöbel
1 Zimmer Anzahlung 5 Ak
2 Zimmer Anzahlung 10 M

2 Zimmer und Küche Anzahl 13 M

Kinderwagen
moderne Sitz und Liegewagen

Anzahl von 3 Mk an wöceh 1 Mk
Gardinen Teppiehe Portieron

Klelderstofte e
Schuhe Stiefel ee nur beie ar Klngler m

Grosse Ulrichstrasse 20 I
Filialen

Weissoenfels StassturtKlosterstrasse I7 Bodebrücke 2
Zeitz Messerschmidtstrasse 6 I

Fussbodenlackfarben
a Kilo Dose 1 Mk sowie alle Arten

trockene Farben Terpentin u Siceativ
empfiehlt

Allgemeiner Konsum Verein

hre äh3h c e ehe
billig an die Exped ds Blatt erbet

J Scholz Fahrradwa Pänmfuhren jed Art beſorgt billigSteinau a Oder 87469 O Alb Ackermann Mühſberg 10 II
er ſchreibt anusnripio ab Frau V KonneOff u F 9146 an die Exped d Bl Massage Magdeburgerſtr 42
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